Tip des Monats 10/08
Flug ist Flug
Weil ihnen die für den Rückflug eingesetzte Ferien-Fluggesellschaft zu „exotisch“ vorkam, mit der sie von Istanbul nach Frankfurt fliegen sollten, traten zwei Pauschalreisende den Heimflug nicht mit diesem Unternehmen an. Stattdessen kauften sich die beiden Urlauber Linientickets und verklagten den Reiseveranstalter auf Erstattung der hierdurch entstandenen Mehrkosten.
Das Amtsgericht Hamburg wies die Klage ab. Der Richter stellte sich auf den Standpunkt, dass der Wechsel des Flugunternehmens für den Rückflug keinen Reisemangel darstelle. Nach Ansicht des Richters gilt dies sogar dann, wenn der Reiseveranstalter zunächst mit einer anderen Fluggesellschaft geworben habe.

(Amtsgericht Hamburg, Aktenzeichen 17a c 322/97)
